
Kita-Reform-Gesetz  
2020/2021 

 Kurzfassung Stand: 2020-05-29 

 
1 

 

 
Einführung des 
Kindertagesförderungs- 
gesetzes (KiTaG) 

 Eigentlich zum 01.08.2020 – aufgrund der 
Corona-Pandemie erst zum 01.01.2021; jedoch 
teilweise Einführung über eine Änderung des 
aktuellen Kindertagesstättengesetzes 
 

Einführung der Kita-Datenbank   Teilnahme an der Kita-Datenbank wird 
verpflichtend 

 Nichtteilnahme führt zur einer 2%igen Kürzung 
des Betriebskostenzuschusses 

 
Anspruch auf Kindertages- 
förderung 

 Kinder bis zur Vollendung des 3. 
Lebensjahres = Anspruch auf Förderung in einer 
Kita oder in der Tagespflege (Umfang richtet 
sich nach dem individuellen Bedarf) 
 

 Kinder mit Vollendung des 3. Lebensjahres 
bis zum Schuleintritt = Anspruch auf Förderung 
in einer Kita (Umfang mindestens fünf 
Stunden, Nachmittagsbetreuung entsprechend 
dem individuellen Bedarf) 
 

Geschwisterermäßigung und 
Sozialstaffelermäßigung  

 Zuständigkeit ab dem 01.08.2020 = Kreis 
Stormarn 
 

 Geschwisterermäßigung 
- ältestes Kind (volle Gebühr) 
- 2. Kind (1/2 der Gebühr) 
- ab dem 3. Kind (gebührenfrei) 

 
 Sozialstaffelermäßigung 

- Gebührenbefreiung bei Leistungsbezug nach 
dem SGB II und SGB XII (ALG II, Sozialgeld, 
Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung) 
Empfänger von Kindergeldzuschlag, 
Wohngeld sowie Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 

- Einkommensabhängige 
Sozialstaffelberechnung weiterhin möglich 
 

Bestandserfassung und 
Bestandsermittlung  

 bis jeweils zum 16. des Monats 
 

Bedarfsplan   Erstellung durch den Kreis Stormarn als örtlicher 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe  
- Gruppenart, Gruppengröße, Öffnungszeiten  

 max. Gruppenöffnungszeit = 50 Stunden/Woche 
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Auswahl der zu fördernden 
Einrichtungsträger  

 Neu:  
Einrichtungsträger reicht seinen Antrag bei der 
Standortgemeinde ein. Diese leitet den Antrag mit 
einer Stellungnahme an den Kreis weiter. Bei 
mehreren Anträgen trifft die Standortgemeinde 
eine Vorauswahl.  
 

 Interessenbekundungsverfahren bei Aufnahme 
einer oder mehrerer Gruppen in den Bedarfsplan  
 

Geförderte Gruppen   Krippengruppen: Kinder bis zur Vollendung des 
3. Lebensjahres 
 

 Kindergartengruppen: Kinder ab Vollendung 
des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt 
 

 Integrative Gruppen: Gruppe mit 4 oder 5 
Plätzen für Kinder mit Behinderung oder 
drohender Behinderung  
 

 Hortgruppen: schulpflichtige Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres 
 

 Altersgemischte Gruppe:  
Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres 
und Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres 
bis zum Schuleintritt 
 

 Naturgruppen (Waldkita):  
Kinder ab Vollendung des 20. Lebensmonats 
 

 Mindestens ein Förderangebot von 10 
Wochenstunden an zwei Tagen  
 

 Ergänzung und Randzeitengruppen: im 
Bedarfsplan enthalten – Gruppenförderung   
 

 Randzeitenangebote:  
- Einrichtungsträger kann diese ohne eine 

Verankerung im Bedarfsplan schaffen 
(Förderung erfolgt bis zu 5 Stunden pro 
Woche pro betreutem Kind) 

- eigenständiger Betreuungsschlüssel  
Beispiel: 
10 anwesende Kinder = 1 Fachkraft,  
in Naturgruppen 8 anwesende Kinder = 1 
Fachkraft 
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Aufnahme von Kindern und 
Beendigung des 
Betreuungsverhältnisses  

 Die Aufnahme der Kinder erfolgt ganzjährig.  
 

 Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Zahl der 
freien Plätze, kann der Einrichtungsträger 
schriftliche, öffentlich zugängliche 
Aufnahmekriterien erlassen 
(Vergabe-Richtlinie).  
 

 Kinder aus der Standortgemeinde können 
vorrangig aufgenommen werden. 
  

 Ein Freihalten der Plätze ist nicht zulässig.  
 

 Wegzug: Ein Wegzug bedeutet nicht, dass der 
Platz automatisch frei wird. 
Das Kind dürfte weiterhin in der Einrichtung 
betreut werden.  
Der Kostenausgleich entfällt landesweit.  
 

Schließzeiten   Planmäßige Schließzeiten der Gruppe dürfen 20 
Tage im Kalenderjahr, davon höchstens 3 
Tage außerhalb der Schulferien in Schleswig-
Holstein, nicht überschreiten. Schließungen an 
Heiligabend und Silvester sind mitzuzählen.  
 

 Gruppenschließungen von bis zu 30 Tagen 
sind zulässig, wenn  
- die Einrichtung nicht mehr als 3 Gruppen hat 

oder  
- während der Schließzeit eine Förderung der 

Kinder in einer anderen Gruppe sichergestellt 
ist.  
 

Gruppengröße /  
Betreuungsschlüssel 

 Regel-Krippengruppen:  
10 Kinder / 2 Fachkräfte  

 Natur-Krippengruppen: 
8 Kinder / 2 Fachkräfte 

 Kleine Krippengruppen: 
5 Kinder / 1 Fachkraft 

 Regel-Kindergartengruppen: 
20 Kinder / 2 Fachkräfte 

 Natur-Kindergartengruppen: 
16 Kinder / 2 Fachkräfte 

 Mittlere Kindergartengruppen: 
15 Kinder / 1,5 Fachkräfte 

 Kleine Kindergartengruppen: 
10 Kinder / 1 Fachkraft 
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 Regel-Hortgruppen: 
20 Kinder / 2 Fachkräfte 

 Natur-Hortgruppen: 
16 Kinder / 2 Fachkräfte 

 Mittlere Hortgruppen: 
15 Kinder / 1,5 Fachkräfte 

 Kleine Hortgruppen: 
10 Kinder / 1 Fachkraft 

 Altersgemischte Gruppen: 
U3-Kind zählt doppelt. Rechnerisch max. 20 
Kinder (z.B. 5 U3-Kinder / 10 Ü3-Kinder) / 2 
Fachkräfte 
 

 mögliche Überbelegungen 
- Plus 2 Kinder in Regel- und Natur-

Kindergartengruppen sowie in Regel- und 
Natur-Hortgruppen 
 

- Plus 1 Kind in mittleren und kleinen 
Kindergarten- und Hortgruppen 

 
- Überbelegungen befinden sich in 

Abhängigkeit zur pädagogisch nutzbaren 
Fläche. 

 
Mindestbedarf: 
+ Krippengruppen, altersgemischte Gruppen 
   und integrative Gruppen = 3,5 m² pro Kind 
+ Hortgruppen = 3,0 m² pro Kind 
+ Kindergartengruppe (Elementar) = 2,5 m²  
   pro Kind  
 

Verfügungszeiten / 
Leitungsfreistellung 

 Verfügungszeiten pro Gruppe:  
7,8 Stunden je Woche 
 

 Leitungsfreistellung:  
- Einrichtung mit 4 Gruppen: 

Leitungsfreistellung 4/5 einer Vollzeitstelle 
- Einrichtungen mit 5 und mehr Gruppen: 

vollständige Freistellung vom Gruppen-betrieb 
- Beispiel: Kitas mit 6 Gruppen = Leitung 

vollständige Freistellung / stv. Leitung 
Freistellung vom Gruppenbetrieb für 1/10 
einer Vollzeitstelle   
 

Verpflegung   Sicherstellung einer Mittagsverpflegung bei 
Kindern, die mindestens 6 Stunden oder länger 
gefördert werden. 
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Elternbeiträge, monatlich 
 

 max. 7,21 € pro wöchentlicher Betreuungsstunde 
für Kinder, die das 3. Lebensjahr zu Beginn des 
Monats noch nicht vollendet haben, 
 

 max. 5,66 € pro wöchentlicher Betreuungsstunde 
für ältere Kinder (Kindergarten- und Hortkinder) 
 

 angemessene Verpflegungskostenbeiträge / 
Auslagen für Ausflüge können erhoben werden 
 

 Ab dem 01.01.2021 werden auch Elternbeiträge 
für I-Kinder erhoben. Bis zum 31.12.2020 sind 6 
Stunden pro Betreuungstag frei.  
 

 


